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Alkoholsteuer | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Erwägungen

E. 1.1
In einer alkoholsteuerrechtlichen Angelegenheit erhob A.________ am 23. November 2020
Einsprache an die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV). Mit Einspracheentscheid vom 27.
November 2020 wies die EZV die Einsprache ab und stellte sie fest, dass A.________ eine
Spirituosensteuer im Betrag von Fr. 145.15 zu entrichten habe, zahlbar gewesen bis zum 16.
Oktober 2020. Der Einspracheentscheid, versandt im Verfahren A-Post Plus, ging
A.________ gemäss elektronischer Sendungsverfolgung "Track&Trace" der Post CH AG
am 28. November 2020 zu.

E. 1.2
Mit Eingabe vom 10. März 2021 an das Bundesverwaltungsgericht bzw. zuvor schon mit
einem Schreiben vom 18. Februar 2021 an die EZV erhob A.________ "Einsprache" gegen
den Einspracheentscheid vom 27. November 2020. Das Bundesverwaltungsgericht nahm
das Schreiben als Beschwerde entgegen und trat darauf mit einzelrichterlichem Entscheid
A-1167/2021 vom 25. März 2021 nicht ein. Die Begründung ging dahin, die
Beschwerdefrist habe am 13. Januar 2021 geendet und sei ungenutzt verstrichen. Weder mit
der Eingabe vom 10. März 2021 noch zuvor mit jener vom 18. Februar 2021 habe die Frist
sich wahren lassen.

E. 1.3
A.________ gelangt mit Schreiben vom 3. April 2021 an das Bundesgericht, worin er dem
Bundesgericht die Sachumstände schildert. Er verweist auf seinen ausgedehnten Obstgarten
mit Apfel- und Birnbäumen. Die Äpfel sammle er und vermoste sie. Alle zwei bis drei Jahre
stelle er zudem Birnenträsch her. Er erklärt, er sei berechtigt, jährlich 40 Liter Schnaps
steuerfrei zu brennen. Dennoch habe er - in einem nicht näher bezeichneten Zeitraum - nur
elf Liter Schnaps gebrannt. Dieser sei vollständig für die Desinfektion im Zusammenhang
mit der Covid-19-Pandemie benötigt worden. Da der Beschwerdeführer mit dieser Eingabe
den gesetzlichen Anforderungen mutmasslich nicht zu genügen vermochte, lud das
Bundesgericht ihn mit Schreiben vom 6. April 2021 ein, eine ergänzte Beschwerdeschrift
einzureichen. Am 12. April 2021 ergänzte A.________ seine Eingabe. Er legte dar, dass er
neben den hochstämmigen Bäumen auch ein Bienenhaus unterhalte und keinerlei
Spritzmittel einsetze. Er könne nicht nachvollziehen, dass er mit einer völlig überrissenen
Alkoholsteuer bestraft werden soll.

E. 2.1



Rechtsschriften an das Bundesgericht haben einen Antrag, eine Begründung und die
Beweismittel zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). Die Begründung hat sich auf den
Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens zu beziehen. Dieser kann vor
Bundesgericht, verglichen mit dem vorinstanzlichen Verfahren, zwar eingeschränkt
(minus), nicht aber ausgeweitet (plus) oder geändert (aliud) werden ( Art. 99 Abs. 2 BGG ;
BGE 143 V 19 E. 1.1 S. 22). In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, dass
und inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Das
Bundesgericht prüft das Bundesrecht zwar von Amtes wegen ( Art. 106 Abs. 1 BGG ; BGE
146 IV 88 E. 1.3.2 S. 92) und mit uneingeschränkter (voller) Kognition ( Art. 95 lit. a BGG
; BGE 145 I 239 E. 2 S. 241). Es untersucht aber nur die geltend gemachten Rügen, sofern
eine Rechtsverletzung nicht geradezu offensichtlich ist ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE
146 IV 88 E. 1.3.2 S. 92). Enthält eine Eingabe keine hinreichende Begründung, tritt das
Bundesgericht darauf nicht ein ( BGE 145 V 161 E. 5.2 S. 167).

E. 2.2
Die Vorinstanz hat einen Nichteintretensentscheid gefällt und dies mit der verpassten
Beschwerdefrist begründet. Der Streitgegenstand kann im bundesgerichtlichen Verfahren
also einzig das vorinstanzliche Nichteintreten umfassen. Dass und weshalb die Vorinstanz
auf seine Eingabe zu Unrecht nicht eingetreten sein soll, bringt der Beschwerdeführer im
bundesgerichtlichen Verfahren nicht vor. Vielmehr spricht er sich zu hier nicht
entscheidwesentlichen Aspekten wie insbesondere der Art und dem Umfang seiner
landwirtschaftlichen Betätigung aus. Diese Erläuterungen stehen in keinem
rechtserheblichen Zusammenhang mit der Frage des Nichteintretens und vermögen den
sinngemäss gestellten Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, nicht zu
begründen.

E. 2.3
Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist nach dem Gesagten nicht
einzutreten. Dies hat durch einzelrichterlichen Entscheid des Abteilungspräsidenten als
Instruktionsrichter zu geschehen ( Art. 32 Abs. 1, Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG ).

E. 3
Nach dem Unterliegerprinzip sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der
unterliegenden Partei aufzuerlegen ( Art. 65 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Wie schon
die Vorinstanz kann auch das Bundesgericht von einer Kostenverlegung absehen ( Art. 66
Abs. 1 Satz 2 BGG ). Der Eidgenössischen Zollverwaltung, die in ihrem amtlichen
Wirkungskreis obsiegt, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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